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§ 4: Arten der Mitgliedschaft 
1. Die Mitglieder des Vereins unterteilen sich in ordentliche, außerordentliche und Ehrenmitglieder. 
2. Ordentliche Mitglieder sind jene, die im Verein aktiv tätig sind. 
3. Die Aufnahme in den Verein kann sowohl als ordentliches, als auch als außerordentliches Mitglied erfolgen und 
wird durch den Vorstand bestimmt. 

4. Außerordentliche Mitglieder sind solche, die im Verein nicht aktiv tätig sind. Sie haben kein Stimmrecht in der 
Generalversammlung. Außerordentliche Mitglieder sind insbesondere natürliche und juristische Personen, welche 
den Verein unterstützen. 
5. Ehrenmitglieder sind Personen, die hierzu wegen besonderer Verdienste um den Verein ernannt werden. Sie 
werden dadurch von der Zahlung des jährlichen Mitgliedsbeitrages befreit. Die Ehrenmitgliedschaft kann auch an 
Nicht-Mitglieder verliehen werden. 

 

§ 5: Erwerb der Mitgliedschaft 
(1) Ordentliche Mitglieder des Vereins können nur natürliche Personen sein. Darüber ist die Aufnahme von 

juristischen Personen als außerordentliches Mitglied zulässig. Ehrenmitglieder können sowohl natürliche oder 
juristische Personen sein. 
Die Aufnahme von ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern entscheidet der Vorstand endgültig. Die 
Aufnahme durch den Vorstand hat einstimmig zu erfolgen. Die Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen 

verweigert werden, eine Stellungnahme ist aber möglich. 
(2) Zeitlich begrenzte Mitgliedschaften sind möglich. 
(3) Die Ernennung eines Ehrenmitgliedes erfolgt auf Antrag des Vorstandes oder eines Vereinsmitglieds bei der 

Generalversammlung. 
(4) Vor Entstehung des Vereins erfolgt die vorläufige Aufnahme von Mitgliedern durch die Gründer. Diese 

Mitgliedschaft wird allerdings erst mit Entstehung des Vereins wirksam.  
 

§ 6: Beendigung der Mitgliedschaft 
1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod (bei juristischen Personen durch Verlust der Rechtspersönlichkeit), durch 
freiwilligen Austritt, durch Streichung und durch Ausschluss. 
2. Zeitlich begrenzte Mitgliedschaften enden automatisch. 

3. Der Austritt aus dem Verein kann jederzeit erfolgen. Er muss dem Vorstand mindestens einen Monat vorher 
schriftlich mitgeteilt werden. Erfolgt die Anzeige verspätet, so ist sie erst zum nächsten Austrittstermin wirksam. 

4. Die Streichung eines Mitglieds kann der Vorstand jederzeit vornehmen, wenn dies trotz zweimaliger Mahnung 
länger als drei Monate mit der Zahlung der Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist. Die Verpflichtung zur Zahlung der 
fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt hiervon unberührt. 
5. Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein kann vom Vorstand wegen grober Verletzung der 
Mitgliedschaftspflichten und wegen unehrenhaften Verhalten verfügt werden, sowie wegen fortwährender 
Missachtung von §7 Abs.6. Gegen Ausschluss ist die Berufung an die Generalversammlung zulässig. Bis zu deren 
Entscheidung ruhen die Mitgliedschaftsrechte. 

6. Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus den in Abs.5 genannten Gründen beschlossen werden. 
 
§ 7: Rechte und Pflichten der Mitglieder 
(1) Alle Mitglieder (auch jene aus den Zweigvereinen) sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins nach 

Verfügbarkeit teilzunehmen. Das Stimmrecht in der Generalversammlung sowie das aktive und passive 
Wahlrecht stehen nur den ordentlichen und Ehrenmitgliedern zu, wobei hier die Volljährigkeit Voraussetzung ist. 
Jedes Mitglied ist berechtigt, vom Vorstand die Ausfolgung der Statuten zu verlangen. 

(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kräften zu fördern und alles zu unterlassen, 
wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins Abbruch erleiden könnte. Sie haben die Vereinsstatuten und 

die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten. Die ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder sind zur 
pünktlichen Zahlung der Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge in der von der Generalversammlung 
beschlossenen Höhe verpflichtet. 

 

□ Ich habe die Vereinbarungserklärung und die Datenschutzerklärung gelesen, vollumfänglich 

verstanden und erkenne diese an! 

 

 □ Ich erkläre, dass meine obigen persönlichen Angaben wahrheitsgemäß sind und ich zur 

Unterfertigung des Vertrages berechtigt bin 
 
Unterschrift:  _________________________________Ort, Datum _________________________ 


